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Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz,  
nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz  
PF 12 06 29 
53048 Bonn 
 
 

 
Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Zehnten Verordnung über die 
Beschaffenheit und die Auszeichnung der Qualitäten von Kraft- und 
Brennstoffen  –  10. BImSchV 
Stellungnahme 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu den einzelnen Regelungsinhalten des Entwurfs der AVV zur 10. BImSchV 
nimmt das Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz wie folgt Stel-
lung: 
 
zu Nr. 3.4 
 
Entsprechend Verordnungstext wird folgende Ergänzung als notwendig er-
achtet: „… § 18 Abs. 8 i.V.m. Abs. 1 und 3 der 10. BImSchV...“. 
 
zu Nr. 4.2 in Verbindung mit Tabelle II der Anlage 20 
 
Dass die Abstimmung mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz,  
nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz nur für Abweichungen bei der 
Zahl der Kraftstoffproben gelten soll, für die nicht durch die Regelung in Ta-
belle II automatisch die Mindestzahl an Proben auf Null gesetzt wird, ist bis-
her nicht eindeutig genug formuliert.  
 
zu Nr. 5.3 in Verbindung mit Tabelle III der Anlage 20 
 
Hinsichtlich der Beprobung von schwerem Heizöl gemäß § 1 Absatz 10 der 
10. BImSchV konnte seit dem Jahresbericht 2013 in keinem weiteren Jahr 
für Thüringen eine Beprobung durchgeführt werden, da schweres Heizöl 
nicht angeboten wurde. Aus diesem Grund sollte für Tabelle III der Anlage 
20, hier mindestens für schweres Heizöl, wie in Tabelle II eine automatische 
Reduktion auf die Mindestzahl an Proben von Null möglich sein.  
 

Ihr/e Ansprechpartner/in: 
 
 
Durchwahl: 
Telefon +49 (361) 57-39 100  
Telefax +49 (361) 57-3911044 
 
poststelle@ 
tmuen.thueringen.de 
 
Ihr Zeichen: 
C I 6 - 5025/003-2022.0001  
 
Ihre Nachricht vom: 
24. Mai 2022 
 
Unser Zeichen: 
(bitte bei Antwort angeben) 
0901-23-8702/1-7-19413/2022 
 
Erfurt 
20. Juni 2022 
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zu Nr. 7 
 
Es wird darum gebeten, dass die bisher von den Ländern in den Gremien 
der Bund-Länderarbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz angesprochenen 
Fragen der Kostenerhebung für Laboranalysen in Verbindung mit Artikel 15 
Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/1020 eindeutig geklärt werden.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
gez.  
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